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Erwägungen

E. 1
Mit Anklageschrift vom 24. September 2025 (act. 21; hierorts eingegangen am 25.
September 2025) erhob die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland An- klage gegen den
Beschuldigten. Nach Prüfung der Anklageschrift, der Akten und der
Prozessvoraussetzungen (Prot. S. 2) wurde den Parteien mit Verfügung vom 26. September
2024 in Aussicht gestellt, dass anlässlich der Hauptverhandlung der Beschuldigte und die
Privatklägerin einvernommen werden und seitens des Ge- richts keine weiteren
Beweisabnahmen vorgesehen seien. Zudem wurde den Par- teien Frist angesetzt, um
Beweisanträge für die Hauptverhandlung zu stellen (act. 24).

E. 1.1
Wird der Beschuldigte freigesprochen, so hat er Anspruch auf Genugtuung für besonders
schwere Verletzungen seiner persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 49 OR und Art.
28 Abs. 2 ZGB (Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO). Ein Anspruch auf Genugtuung im Sinne von
Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO wird mithin regelmässig gewährt, wenn sich die beschuldigte
Person in Untersuchungshaft befand. Dieser Anspruch ist von Amtes wegen zu prüfen (Art.
429 Abs. 2 StPO). Im Falle einer ungerechtfertigten Inhaftierung erachtet das
Bundesgericht grundsätzlich einen Betrag von Fr. 200.– pro Tag als angemessen, sofern
nicht aussergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine höhere oder geringere Entschä-
digung rechtfertigen (BGE 146 IV 231 E. 2.3.2 mit weiteren Hinweisen).

E. 1.2
Gestützt auf Art. 110 Abs. 6 StGB berechnen sich strafrechtlich relevante Zei- ten nicht in
Stunden, sondern Tagen. Ein angebrochener Tag gilt daher grundsätz- lich als Ganzer
(PraxKomm StGB-TRECHSEL/SEELMANN, N 9 zu Art. 51 StGB; HK
StGB-WOHLERS, N 16 zu Art. 110 StGB). Erstreckt sich die Haft über zwei aufein- ander
folgende Kalendertage, werden praxisgemäss nur dann zwei Tage ange- rechnet, wenn die
Gesamtdauer der Haft 24 Stunden überschreitet (PraxKomm
StGB-TRECHSEL/SEELMANN, N 9 zu Art. 51 StGB).

E. 1.3
Der Beschuldigte befand sich vom 14. Juni 2023, ca. 06:15 Uhr bis am 16. Juni 2023, 08:25
Uhr und damit drei Tage in Haft (act. 16/2 und act. 16/13). Es sind keine
aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, welche eine höhere oder ge- ringere
Entschädigung rechtfertigen würden, weshalb dem Beschuldigten eine Haftentschädigung
von Fr. 600.– aus der Gerichtskasse zuzusprechen ist.

- 33 - 2. Kostenauflage



E. 1.4
Mit der Revision wurden die Definitionen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung
sowie des sexuellen Übergriffs angepasst bzw. eingeführt. Diese liegen gemäss neuem
Recht bereits dann vor, wenn das Opfer dem Täter durch Worte oder Gesten zeigt, dass es
mit der sexuellen Handlung nicht einverstanden ist, und

- 25 - dieser sich vorsätzlich über den geäusserten Willen des Opfers hinwegsetzt. Damit
wird die sogenannte Ablehnungslösung ("Nein-heisst-Nein"-Lösung) umgesetzt.

E. 1.5
Das alte Recht ist damit für den Beschuldigten milder und gelangt vorliegend zur
Anwendung. 2. Voraussetzungen

E. 2
Mit Eingabe vom 18. Oktober 2024 ersuchte die Rechtsvertreterin der Privat- klägerin um
Ausschluss der Publikumsöffentlichkeit von der Hauptverhandlung und Auflagenerteilung
an die akkreditierten Gerichtsberichterstatter (act. 26).

E. 2.1
Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so werden ihr die Kosten nur dann auferlegt,
wenn sie die Einleitung der Untersuchung durch ein verwerfliches oder leichtfertiges
Benehmen verursacht oder ihre Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO).
Gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat die beschuldigte Person bei einem Freispruch oder
der Verfahrenseinstellung Anspruch auf eine nach dem Anwaltstarif festgelegte
Entschädigung der Aufwendungen für die ange- messene Ausübung ihrer Verfahrensrechte.

E. 2.2
Die amtliche Verteidigung ist für ihre Bemühungen in Anwendung von § 23 in Verbindung
mit § 16, § 17 und § 3 Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV)
sowie unter Berücksichtigung der Bedeutung, des Zeitaufwandes und der Schwierigkeit des
Falles zu entschädigen. Als notwendige Auslagen zu ersetzen sind namentlich Reisespesen,
Porti, Kosten für Telekommunikation und Fotokopien (§ 22 AnwGebV).

E. 2.3
Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass der Beschuldigte die Untersuchung durch leichtfertiges
Benehmen verursacht oder diese erschwert hätte, weshalb die Kosten des Verfahrens,
einschliesslich der Kosten der amtlichen Verteidigung, auf die Gerichtskasse zu nehmen
sind.

E. 2.4
Mit Verfügung vom 15. Juni 2023 wurde Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ als amtliche
Verteidigung des Beschuldigten bestellt (act. 15/2). Er hat seine Bemü- hungen für die Zeit
vom 14. Juni 2023 bis zum 27. März 2025 dargelegt (act. 46) und über diese nach den
Vorgaben der Anwaltsgebührenverordnung abgerechnet. In seiner Honorarnote hat
Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ die Hauptverhandlung vom 27. und 28. März 2025 mit acht
Stunden bemessen. Diese dauerte allerdings eine Stunde und 30 Minuten länger. Zudem
sind dem Verteidiger ausnahmsweise zwei Stunden für den Weg von F._____ und zurück
sowie 30 Minuten für die Nach- besprechung mit dem Beschuldigten zu entschädigen.
Daher ist Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ unter Berücksichtigung seiner Aufwendungen
(inkl. Barauslagen, Spe- sen und Mehrwertsteuern) sowie der tatsächlichen Dauer der



Hauptverhandlung mit Fr. 15'352.55 zu entschädigen.

- 34 - 3. Entschädigungsfolgen

E. 3
Die Hauptverhandlung wurde mit Verfügung vom 29. Oktober 2024 auf den 27. und 28.
März 2025 angesetzt (act. 30). Mit Beschluss vom 11. März 2025 wurde sodann die
Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung ausgeschlossen und den ak- kreditierten
Gerichtsberichterstattern und Gerichtsberichterstatterinnen der Zutritt zur
Hauptverhandlung bewilligt (act. 37).

E. 3.1
Die Privatklägerin beantragt, es sei ihr eine Prozessentschädigung in der Höhe von Fr.
14'248.10 inklusive 8.1% bzw. 7.7% Mehrwertsteuer zuzusprechen (act. 44 S. 7).

E. 3.2
Gemäss Art. 433 Abs. 1 StPO hat die Privatklägerschaft Anspruch auf Ent- schädigung
ihrer anwaltlichen Aufwendungen, sofern die beschuldigte Person schuldig gesprochen
wird.

E. 3.3
Vorliegend wird der Beschuldigte vollumfänglich freigesprochen, weshalb der
Privatklägerin durch den Beschuldigten keine Entschädigung zu entrichten ist.

- 35 - Es wird erkannt:

E. 4
Aussagen der beteiligten Personen

E. 4.1
Den Aussagen des Beschuldigten stehen die Aussagen der Privatklägerin gegenüber.
Zudem liegt eine Zeugenaussage von D._____ vor. Dieser Zeuge hat das eigentliche
Kerngeschehen nicht beobachtet, hat aber die Privatklägerin nach dem Vorfall abgeholt und
hat daher ihre Gefühlslage direkt nach dem Vorfall erlebt. Wie nachfolgend noch
auszuführen sein wird, enthalten auch die Chatverläufe zwi- schen der Privatklägerin und
dem Zeugen bzw. dem Beschuldigten und die Be- richte über die Auswertungen des
Anrufprotokolls und des Chats zwischen dem Beschuldigten und der Privatklägerin keine
Informationen zum eigentlichen Kern- geschehen. Es liegt daher im Wesentlichen eine
"Aussage gegen Aussage"-Situa- tion vor, weshalb die Aussagen der Privatklägerin und des
Beschuldigten anhand von Realitätskriterien einzuordnen und zu würdigen sind.

E. 4.2
Aussagen des Beschuldigten 4.2.1.Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 14. Juni
2023 (act. 6/1) sagte der Beschuldigte aus, die Privatklägerin und er hätten sich am 17.
August 2022 in der Wohnung des Beschuldigten getroffen, dort zusammen gegessen, mit-
einander gesprochen und später einvernehmlichen Sex miteinander gehabt. Am Morgen
habe er die Privatklägerin dann nicht mehr gesehen und ab dann sei auch der
Kontaktabbruch erfolgt (F/A 48). Entweder die Privatklägerin oder er habe ge- fragt, ob sie
ins Schlafzimmer gehen wollten, was sie daraufhin getan hätten. Im Schlafzimmer hätten
sie herum gemacht und sich gegenseitig ausgezogen. Dann hätten beide auf dem Bett
liegend Oralsex gehabt. Anfangs hätten sie Vaginalsex gehabt. Der Beschuldigte habe ein



Kondom getragen und so viel es ihm sei, sei es nach dem Vaginalsex nochmals zu Oralsex
gekommen. Er wisse aber nicht mehr,

- 10 - ob dieser beidseitig gewesen sei. Anschliessend sei es nochmals zu Vaginalsex
gekommen. Gleichzeitig habe der Beschuldigte mit seinem Finger am After der Pri-
vatklägerin gespielt und sie daraufhin gefragt, ob sie Lust auf Analsex hätte. Die
Privatklägerin habe eingewilligt. Während dem Sex, wie auch am gesamten Abend, habe
sie nie gesagt, dass etwas nicht stimmen würde. Der Beschuldigte und die Privatklägerin
hätten dann Analsex gehabt. Er sei davon ausgegangen, dass sie es damals genossen habe
(F/A 58). Die Privatklägerin habe dem Beschuldigten einen geblasen, er habe ihre Vagina
geleckt, zudem sei es zu vaginalem und analem Sex gekommen (F/A 62 und 65 f.). Der
Beschuldigte habe beim Analverkehr Stossbe- wegungen gemacht (F/A 67) und dieser habe
im Doggy-Style stattgefunden (F/A 68). Er habe dann einen Samenerguss gehabt, welcher
wahrscheinlich in der Doggy-Stellung beim Analverkehr stattgefunden habe (F/A 70).
Danach hätten sie gekuschelt und seien eingeschlafen (F/A 71). Es seien Gleitmittel und ein
Kondom verwendet worden, welche von ihm gewesen seien. Er habe das Gleitmittel
genom- men und alles vorbereitet, als sie entschieden hätten, Analverkehr zu machen. Er
habe zuerst den Anus der Privatklägerin ohne Gleitmittel geleckt. Anschliessend habe er
Gleitmittel auf seinen Finger genommen, sei mit dem Finger in ihren Anus eingedrungen
und habe mit dem Finger Stossbewegungen gemacht, um zu schauen, ob es ihr gefalle und
zur Vorbereitung, um mit dem Penis in ihren Anus einzudringen. Anschliessend sei er mit
dem Penis in ihren Anus eingedrungen (F/A 72 f.). Die Privatklägerin habe keine
abwehrende Reaktion gezeigt und nichts Abwehrendes gesagt oder den Beschuldigten
zurückgestossen (F/A 74). Zudem sei sie aktiv gewesen, auch in Bezug auf den
Analverkehr (F/A 75 f.). Sie habe das Tempo bestimmt, indem sie ihr Gesäss hin und her
bewegt habe (F/A 77). Während des Geschlechtsverkehrs sei auch gesprochen worden, im
Sinne von: "Ist es gut für dich? Auf was hast du Lust?" etc. (F/A 78). Zuerst führte der
Beschuldigte aus, es habe in dieser Nacht oder am folgen- den Morgen keine weiteren
sexuellen Handlungen und nur diesen einen Ge- schlechtsverkehr gegeben (F/A 84 f.). Auf
Nachfrage, ob er sich sicher sei, dass es an diesem Abend oder am Morgen keinen zweiten
Geschlechtsverkehr gegeben habe, erklärt er, vielleicht habe es vor dem Kuscheln noch eine
zweite Runde ge- geben, aber sicher nicht nach dem Kuscheln. Sie seien beide beim
Kuscheln ein-

- 11 - geschlafen und er sei am nächsten Tag irgendwann am Morgen aufgewacht. Die
Privatklägerin sei da schon nicht mehr bei ihm gewesen. Er sei überrascht gewe- sen, dass
sie nicht mehr da gewesen sei und wisse nicht, wann sie die Wohnung verlassen habe (F/A
86). Er könne sich nicht daran erinnern, dass er sich auf ihren Rücken gelegt, seine Zehen
bei ihren Fersen eingehakt und so ihre Beine nach unten gedrückt habe, so dass sie sich
nicht habe bewegen können (F/A 117). Er wisse nicht mehr, ob er bei dem Doggy-Style
auch vaginal in die Privatklägerin ein- gedrungen sei (F/A 127). Im Übrigen bestritt er die
Richtigkeit der Aussagen der Privatklägerin (F/A 116 ff.), insbesondere dass die
Privatklägerin ihre Kleider ge- nommen und die Wohnung verlassen habe, wobei der
Beschuldigte sie zum Ab- schied umarmt habe (F/A 133). 4.2.2.In der Hafteinvernahme
vom 15. Juni 2023 (act. 6/2) verwies der Beschul- digte auf seine Aussagen anlässlich der
polizeilichen Einvernahme vom 14. Juni 2023 und bestätigte diese. Zudem bestritt er, dass
er der Privatklägerin gesagt habe, wenn er mal in Fahrt sei, müsse man ihn halt bremsen
(F/A 23). Der Beschul- digte ergänzte ausserdem, dass bei ihm zu Hause grundsätzlich der



Schlüssel ste- cken würde und die Privatklägerin ohne Weiteres hätte gehen können, auch
wenn er noch geschlafen habe (F/A 25). 4.2.3.Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen
Einvernahme und Schlussein- vernahme vom 20. September 2024 (act. 6/3) verweigerte der
Beschuldigte die Aussage. 4.2.4.Im Rahmen seiner Befragung anlässlich der
Hauptverhandlung vom 27. März 2025 (Prot. S. 12 ff. und S. 41 ff.) führte der Beschuldigte
aus, es habe zwei Runden Sex gegeben (Prot. S. 46). Das Gleitgel habe sich in seinem
Nacht- tisch neben seinem Bett befunden (Prot. S. 47 f.). Nach der ersten Runde seien
sowohl der Beschuldigte als auch die Privatklägerin eingedöst. Er sei vor ihr wieder wach
gewesen und habe Lust auf Sex gehabt. Er habe sich in Löffelchenstellung an sie
herangekuschelt und angefangen, ihren Nacken und Hals zu küssen und ihre Hüfte zu
berühren (Prot. S. 48 f.). Über Analverkehr hätten die Privatklägerin und er sich am 17.
August 2022 kurz ausgetauscht und sie habe gesagt, wenn der Vibe stimme und sie davon
begeistert sei, könne man es gerne probieren (Prot.

- 12 - S. 49). Als er die Privatklägerin an Hals und Nacken geküsst habe, sei sie mit der Zeit
auch wach geworden und habe ihm ihren Po entgegengestreckt. So habe er die Bestätigung
bekommen, dass sie auch Lust habe. Sie hätten sich dann zusam- men auf den Bauch
gedreht. Er sei mit seinen Knien links und rechts von ihren Hüften gewesen und habe auf
ihrem Rücken gelegen, wobei er sich mit den Hän- den links und rechts von ihr abgestützt
habe. Er habe seinen Penis an ihren Beinen gerieben und sie gefragt, ob sie Lust hätte,
Analsex auszuprobieren. Daraufhin habe die Privatklägerin gesagt, dass sie das gerne
probieren könnten. Dann sei der Beschuldigte aufgestanden und habe in seinem Nachttisch
Kondome geholt. Er habe sich eines angezogen und sei wieder in der gleichen Stellung auf
die Privat- klägerin gesessen. Er habe angefangen, seinen Penis an ihrem Asscrack zu
reiben. Daraufhin habe er gemerkt, dass es ihr zusage und habe versucht, einzudringen. Sie
habe daraufhin gesagt: "Bitte nicht so." Das habe er so gedeutet, dass sie zu wenig
stimuliert sei oder noch Zeit brauche, um sich vorzubereiten. Ausserdem habe er gedacht,
dass sie vielleicht Schmerzen empfinde, weshalb er sie gefragt habe, ob es okay wäre, wenn
er es mit Gleitgel probieren würde, was sie bejaht habe. Er sei dann erneut aufgestanden
und habe das Gleitgel aus dem Nachttisch geholt. Dieses habe er auf seinem Glied und dem
Anus der Privatklägerin verteilt, wobei er bewusst genug Gel für ihren Anus genommen
habe, da er angenommen habe, dass es vielleicht ein bisschen schmerzhaft gewesen sei für
sie. Er sei dann ein bisschen, aber nicht mit ganzer Länge, eingedrungen und habe gemerkt,
dass es ihr nicht zusage. Daher habe er seinen Penis wieder rausgenommen, habe mit ihr das
Gespräch gesucht und sie gefragt, ob sie es mit Doggy-Style probieren soll- ten (Prot. S. 49
f.). Er könne sich nicht daran erinnern, dass er die Klitoris der Pri- vatklägerin gestreichelt
und versucht habe, sie zum Analsex zu überreden (Prot. S. 52). Die Privatklägerin habe sich
– insbesondere als er für das Kondom und das Gleitgel aufgestanden sei – bewegen können,
zudem habe er ihre Füsse nicht fi- xiert und habe auch ihren Oberkörper nicht mit seinem
vollen Gewicht belastet (Prot. S. 52 f.). Er sei sich sicher, dass die Privatklägerin "bitte
nicht so" gesagt habe. Er habe daraus nicht geschlossen, dass sie an diesem Abend keinen
Analsex mehr haben wollte (Prot. S. 53 f.). Es sei dann Doggy-Style praktiziert worden, mit
welchem die Privatklägerin einverstanden gewesen sei. Sie sei selber auf die Knie

- 13 - gekommen. Sie hätten in dieser Position Vaginalverkehr gehabt und er sei zum
Samenerguss gekommen (Prot. S. 54 f.). Eine Masturbation oder ein zweiter Vagi-
nalverkehr hätten nicht stattgefunden (Prot. S. 56 f.). Nach dem Samenerguss habe er sich
auf das Bett gelegt und die Privatklägerin sei für eine kurze Zeit ins Bade- zimmer



gegangen. Als sie zurück ins Schlafzimmer gekommen sei, habe sie ge- sagt, dass sie jetzt
gehen würde, was für den Beschuldigten okay und normal ge- wesen sei, weil noch offen
gewesen sei, ob die Privatklägerin bei ihm übernachte oder nicht. Die Verabschiedung habe
er sehr normal in Erinnerung (Prot. S. 58 f.). Dass er die Verabschiedungsszene nun anders
schildere als in der polizeilichen Einvernahme, liege daran, dass er sehr überrumpelt und
der Vorfall auch schon ein Jahr her gewesen sei (Prot. S. 60). Er könne sich nicht daran
erinnern, gesagt zu haben, dass man ihn bremsen oder aufhalten müsse, wenn er mal in
Fahrt oder bei der Sache sei (Prot. S. 62 f.). Er habe beim Analverkehr Stossbewegungen
ge- macht, um zu probieren, einzudringen, habe aber sofort davon abgelassen, als er
gemerkt habe, dass der Privatklägerin nicht wohl dabei sei (Prot. S. 66). Beim Auf- tragen
des Gleitgels sei er ganz wenig mit dem Finger in den Anus der Privatkläge- rin
eingedrungen (Prot. S. 67). Er habe gemerkt, dass die Privatklägerin trotz Gleit- gelt sehr
passiv geworden sei und es nicht mehr genossen habe. Er habe es so interpretiert, dass sie
einfach dort gelegen sei und nicht mehr teilgenommen habe (Prot. S. 69).

E. 4.3
Aussagen der Privatklägerin 4.3.1.Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 18.
August 2022 (act. 7/1) war die Privatklägerin unschlüssig darüber, ob sie das ganze
Prozedere einer Stra- funtersuchung durchmachen könne (F/A 11). 4.3.2.In der
polizeilichen Einvernahme vom 21. September 2022 (act. 7/2) er- klärte sie dann, dass sie
wolle, dass eine Strafuntersuchung durchgeführt werde (F/A 9). Zu den Geschehnissen am
17. August 2022 führte die Privatklägerin aus, dass sie und der Beschuldigte nach einer
ersten Runde Sex eingeschlafen seien. Irgendwann seien beide in Löffelchenstellung wieder
aufgewacht und sie habe ge- merkt, dass der Beschuldigte Sex gewollt habe. Sie habe
zunächst auf der Seite gelegen. Der Beschuldigte habe sich von hinten an sie herangedrückt.
Sie habe

- 14 - aber keine Lust gehabt und sich auf den Bauch gedreht, so dass sie auf dem Bauch mit
den Armen unter sich gelegen habe. Der Beschuldigte habe sich dann direkt auf ihren
Rücken gelegt, ihre Füsse zwischen seinen Zehen eingeklemmt und sie runtergedrückt. Sie
habe sich gar nicht mehr bewegen können und habe Angst be- kommen. Der Beschuldigte
habe dann angefangen, seinen Penis zwischen ihren Beinen und an ihrer Vagina zu reiben.
Sie habe das nicht gewollt und habe es eklig gefunden, auch, weil er kein Kondom getragen
habe. Irgendwann habe der Be- schuldigte angefangen, seinen Penis gegen ihren Anus zu
drücken. Sie habe dann "bitte nicht" gesagt. Er habe dann die ganze Zeit "bitte, bitte, bitte"
gesagt und im- mer weitergemacht. Sie habe erneut "bitte nicht" gesagt. Dann habe der
Beschul- digte vermutlich gemerkt, dass es ihr wehgetan habe, denn er habe eine wahnsin-
nig grosse Menge Gleitgel auf ihrem Arsch verteilt, so dass es vorne schon wieder
rausgelaufen sei. Dann habe er immer noch weitergemacht mit seinem Penis an ihrem
Arsch. Die Privatklägerin habe erneut "bitte nicht" gesagt und der Beschul- digte habe unter
ihren Bauch gefasst und angefangen, ihren Kitzler zu streicheln. Später habe er sich auf ihre
Knie gekniet und sei mit seinen Füssen immer noch auf ihren Füssen drauf gewesen. Er
habe dann gesagt: "Ok, dann aber bitte Doggy- Style." Die Privatklägerin sei erst
liegengeblieben, woraufhin der Beschuldigte ge- sagt habe: "Komm schon, bitte. Komm."
Das Nächste, an das sich die Privatkläge- rin erinnern könne, sei, dass sie gekniet habe und
der Beschuldigte in ihre Vagina eingedrungen sei. Sie habe das nicht gewollt, weshalb sie
sich sofort wieder hinge- legt habe. Daraufhin habe sich der Beschuldigte direkt auf sie
draufgelegt, so dass sie sich wieder nicht habe bewegen können. Der Beschuldigte habe



dann angefan- gen, sich auf ihrem Rücken einen runterzuholen. Als nächstes wisse sie noch,
wie er irgendwann wieder in ihre Vagina eingedrungen und dann irgendwann gekom- men
sei. Er müsse sich irgendwann zwischendurch ein Kondom übergestreift ha- ben, denn er
habe im Kondom abgespritzt. Als der Beschuldigte fertig gewesen sei, sei er ins
Badezimmer gegangen und die Privatklägerin sei weiter liegengeblieben und völlig
geschockt gewesen. Nachdem der Beschuldigte zurück ins Schlafzimmer gekommen sei,
sei sie ins Badezimmer gegangen, habe eine Weile auf der Toilette gesessen und sich das
Gleitgel und alles mögliche weggemacht. Danach sei sie wieder ins Schlafzimmer
gegangen, habe ihre Sachen geholt und sich sofort ange-

- 15 - zogen. Der Beschuldigte sei aufgestanden und habe ihr die Türe aufgeschlossen und
sie zum Abschied umarmt (F/A 24). Als der Beschuldigte seinen Penis am An- fang an ihrer
Vagina gerieben habe, habe sie erstmal nur geschockt dagelegen und gar nichts gemacht
(F/A 39). Wie oft sie später "bitte nicht" gesagt habe, wisse sie nicht mehr, sie habe es aber
sicher mehr als zweimal gesagt (F/A 43). Dies habe der Beschuldigte gehört, da er
daraufhin "bitte, bitte" gesagt habe (F/A 44). Ausser "bitte nicht" habe sie nichts gesagt
(F/A 45). Woher der Beschuldigte das Gleitgel gehabt habe, wisse sie nicht (F/A 47). Sie
glaube, sie habe immer noch auf dem Bauch und der Beschuldigte auf ihr gelegen, als er das
Gleitgel verteilt habe, wisse es aber nicht mehr so genau (F/A 50). Sie hätte in diesem
Moment nicht wegge- konnt, weil er immer noch auf ihren Füssen eingekrallt gewesen sei
(F/A 51). Sie glaube, er habe das Gleitgel verwendet, weil sie Geräusche gemacht habe,
dass es ihr weh tue. Ob sie ihm gesagt habe, dass es ihr wehtue, wisse sie nicht, sie glaube
es aber nicht (F/A 53 f.). Als der Beschuldigte den Kitzler der Privatklägerin gestreichelt
habe, habe sich sein Penis immer noch in ihrem Anus befunden (F/A 60). Wie sie von der
liegenden in die knieende Position gekommen sei, wisse sie gar nicht mehr (F/A 64). Als er
in ihre Vagina eingedrungen sei, habe sie gekniet und er habe aufrecht mit seinen Knien auf
ihren gekniet. Sie habe sich noch auf ihren Händen abgestützt (F/A 65). Wo die Hände des
Beschuldigten gewesen seien und ob er die Privatklägerin irgendwo gehalten habe, wisse
sie nicht mehr (F/A 66 f.). Mit seinen Zehen habe er sich immer noch in ihren Fersen
verhakt (F/A 68). Sie habe sich dann wieder auf den Bauch gelegt, weil er immer noch auf
ihren Knien gewesen sei und ihre Füsse heruntergedrückt habe und deshalb nichts anderes
möglich gewesen sei (F/A 69 f.). Als er sich einen runtergeholt habe, habe sie einfach nur
dagelegen und gehofft, dass er bald fertig sei. Gesagt habe sie vermutlich nichts (F/A 75 f.).
Ob sie etwas gesagt habe, als er zuvor vaginal in sie eingedrungen sei, wisse sie nicht (F/A
77). Sie könne sich nur noch daran erinnern, dass er nach dem Masturbieren wieder vaginal
in ihr drin gewesen sei, wie dieser Übergang gewesen sei, wisse sie nicht mehr (F/A 78).
Am Ende habe der Beschul- digte ein Kondom angehabt, sie wisse aber nicht, wann er es
angezogen habe. Auf jeden Fall habe er noch keines getragen, als er seinen Penis zwischen
ihren Beinen und der Vagina gerieben habe (F/A 81 ff.). Woher er das Kondom genommen
habe,

- 16 - wisse sie nicht (F/A 89). Sie habe die Handlungen wahnsinnig eklig gefunden und
habe Angst gehabt. Irgendwann habe sie nur noch gehofft, dass es schnell vorbei gehen
würde und sei wie erstarrt gewesen. Ganz am Anfang habe sie einfach Angst gehabt, dass er
kein Kondom angehabt habe. Dann habe sie Angst gehabt, dass er nicht aufhören und
immer weiter machen würde. Dann sei es mehr eine diffuse Angst gewesen (F/A 93 f.).
Körperlich habe sie sich nicht gewehrt, weil dies fast nicht bzw. am Anfang gar nicht
möglich gewesen wäre, weil er so auf ihr drauf gelegen habe, dass sie sich nicht habe



bewegen können (F/A 97 f.). Schmerzen habe sie nur gehabt, als er in ihren Arsch
eingedrungen sei (F/A 99 ff.). Nach dem Übergriff habe der Beschuldigte gesagt: "Wenn
ich mal in Fahrt bin, muss man mich halt bremsen." Ob sonst noch etwas gesprochen
worden sei, wisse sie nicht mehr (F/A 115 ff.). 4.3.3.Anlässlich der staatsanwaltschaftlichen
Einvernahme vom 20. Juni 2024 (act. 7/4) wiederholte die Privatklägerin im Wesentlichen
ihre Aussagen aus der polizeilichen Einvernahme vom 20. September 2022. Im Gegensatz
zu ihrer ersten Einvernahme schilderte sie allerdings, dass sie eingeschlafen sei und sich
dann wieder daran erinnere, dass der Beschuldigte auf ihrem Rücken gelegen habe (F/A 89)
sowie, dass erneuter Sex für sie ok gewesen wäre, der Beschuldigte aber unbedingt
Analverkehr gewollt und sie das nicht gewollt habe (F/A 98 f.). Zudem konkretisiert sie ihre
Aussagen dahingehend, dass der Beschuldigte mit seinem grossen und dem kleineren Zeh
ihre Achillessehne festgehalten habe (F/A 105). Die Arme des Beschuldigten seien
vermutlich neben ihrem Oberkörper gewesen, sie wisse es aber nicht mehr genau (F/A 107).
Zudem führte sie aus, sie sei richtig angespannt und verkrampft gewesen, so dass der
Beschuldigte gar nicht richtig reingekommen sei und dass der Beschuldigte seinen Penis
erst nach dem Auftra- gen des Gleitgels in ihren Arsch gesteckt habe (F/A 109). Als er sie
zum Doggy- Style aufgefordert habe sei er mega aggressiv und vermutlich auch angepisst
ge- wesen, weil es nicht so funktioniert habe, wie er gewollt habe (F/A 109). Ergänzend zu
ihrer ersten Einvernahme führte die Privatklägerin auch aus, dass sie nicht wisse, ob der
Beschuldigte die ganze Zeit mit seinem vollen Gewicht auf ihr gelegen sei, sie habe aber
schon das Gefühl gehabt (F/A 121). Zudem seien ihre Hände die ganze Zeit unter ihr
gewesen. Wenn sie sich sehr angestrengt hätte, hätte sie diese
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Beschuldigten abwerfen hätte sie von der Kraft her nicht schaffen können (F/A 122 ff.). Sie
habe das Gefühl gehabt, dass der Beschuldigte sie dazu habe überreden wollen, doch noch
Analsex zu wollen (F/A 125). Der Beschuldigte habe gewusst, dass sie keinen Analsex
gewollt habe, da er an diesem Abend zuvor schon Analsex gewollt habe und sie ihm bereits
gesagt gehabt habe, dass das für sie erstmal nicht in Frage komme (F/A 129 f.). Sie wisse
nicht, wie der Beschuldigte das Gleitgel auf ihrem Arsch verteilt habe und ob er sich dafür
habe aufrichten müssen (F/A 135 ff.). Sie habe gedacht, dass sie nicht viel dagegen habe
machen können, weil der Be- schuldigte ihr das Gefühl gegeben habe, dass er das jetzt
unbedingt so wolle und er auch auf ihr drauf gelegen habe (F/A 156). Sie habe den
Doggy-Style nicht ge- wollt, was der Beschuldigte gemerkt habe, als sie sich wieder
hingelegt habe. Ob sie sich verbal geäussert habe, wisse sie nicht mehr (F/A 171 ff.). Nach
dem Doggy- Style habe der Beschuldigte immer noch nicht verstanden, dass sie das nicht
ge- wollt habe. Er habe sich dann auf ihren Rücken gelegt und habe angefangen, sich einen
runterzuholen (F/A 177). Sie glaube, der Beschuldigte sei nach der Mastur- bation
nochmals vaginal in sie eingedrungen, sie könne sich aber kaum noch daran erinnern (F/A
187). 4.3.4.Auch anlässlich der Befragung im Rahmen der Hauptverhandlung vom 27.
März 2025 (Prot. S. 14 ff.) wiederholte die Privatklägerin im Wesentlichen die Aussagen
aus den ersten beiden einlässlichen Einvernahmen. Ergänzend führte sie aus, der
Beschuldigte habe im Zeitpunkt des Doggy-Styles seine Füsse immer noch an ihren Füssen
gehabt und sei auf ihren Beinen gekniet (Prot. S. 26). Ob sie den Beschuldigten bei dem
Positionswechsel hätte abwerfen oder sich befreien können, wisse sie nicht (Prot. S. 27).

E. 4.4



Aussagen des Zeugen Der Zeuge D._____ wurde am 20. Juni 2024 durch die
Staatsanwaltschaft befragt (act. 8/1). Anlässlich dieser Einvernahme sagte er
zusammengefasst aus, er habe von der Privatklägerin eine SMS erhalten, in welcher sie ihn
gebeten habe, sie abzuholen, da etwas passiert sei. Er sei dann nach E._____ gefahren, wo
er die Privatklägerin getroffen habe. Diese habe ihm gesagt, dass sie nur noch nach

- 18 - Hause und duschen wolle. Er habe ihr aber gesagt, dass sie jetzt nicht nach Hause
fahren könne und habe sie in der Folge davon überzeugt, die Polizei zu alarmieren, was er
schliesslich auch getan habe (F/A 14). Er wisse nicht mehr genau, was ihm die
Privatklägerin an diesem Abend erzählt habe, aber sie habe gesagt, dass er gewollt habe und
sie nicht (F/A 21 f.). Später habe ihm die Privatklägerin erzählt, dass sie "nein" gesagt habe
und der Beschuldigte dann gemeint habe, man müsse ihn eben richtig bremsen. Ein "Nein"
könne ihn nicht stoppen und man müsse ihn mit Gewalt stoppen (F/A 23). Als er bei der
Privatklägerin angekommen sei, habe diese geweint und sei sehr ausser sich gewesen. Er
habe sie noch nie so gesehen. Sie habe gezittert und sei eigentlich nicht wirklich anwesend
gewesen. Sie sei wie abgedriftet gewesen. Das sei später ab und zu auch während der Arbeit
passiert (F/A 27).

E. 4.5
Chatverlauf zwischen der Privatklägerin und dem Zeugen Diesem Chatverlauf ist einzig zu
entnehmen, dass die Privatklägerin es beim Beschuldigten grauenhaft gefunden habe, sie
sich nicht mehr in der Lage gefühlt habe, zu fahren, und nicht gewollt habe (act. 9/1).

E. 4.6
Chatverlauf und Anrufprotokoll zwischen der Privatklägerin und dem Beschul- digten Der
Chatverlauf zwischen dem Beschuldigten und der Privatklägerin stammt grösstenteils aus
der Zeit vor dem fraglichen Ereignis. Daraus ist zu entnehmen, dass die Privatklägerin den
Beschuldigten kurz nach dem Vorfall, nämlich am 18. August 2022 um 05:45:10 Uhr
blockiert hat (act. 9/2 S. 14). Aus dem Bericht über das Anrufprotokoll ergibt sich
ausserdem, dass der Beschuldigte nach dem Vorfall vier Mal versucht hat, die
Privatklägerin anzurufen (act. 10/3). Der Bericht der Chats ergibt ausserdem, dass der
Beschuldigte der Privatklägerin fünf Nach- richten im Zeitraum vom 29. August 2022 bis
zum 19. Mai 2023 geschrieben hat (act. 10/4).
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E. 4.7
Würdigung der Aussagen 4.7.1.Der Beschuldigte machte lediglich anlässlich seiner ersten
Einvernahme bei der Polizei vom 14. Juni 2023 und der Befragung im Rahmen der
Hauptverhand- lung vom 27. März 2025 Aussagen. Zwischen diesen Aussagen bestehen
einige Widersprüche, auf welche nachfolgend eingegangen wird. Während der Beschuldigte
zuerst aussagte, es habe nur eine Runde Sex ge- geben, in welcher er während des
Analverkehrs in der Doggy-Style-Position zum Samenerguss gekommen sei (act. 6/1 F/A
68, 84 ff. und 70), macht er später gel- tend, es habe nach dem Kuscheln eine zweite Runde
Geschlechtsverkehr gege- ben, wobei die Privatklägerin beim Analverkehr auf dem Bauch
gelegen habe und der Beschuldigte während des Vaginalverkehrs in der
Doggy-Style-Position zum Samenerguss gekommen sei (Prot. S. 48 ff. und S. 54 f.). Der
Analverkehr zuvor habe nur sehr kurz gedauert (Prot. S. 50). Auch will sich der
Beschuldigte nun si- cher sein, für das Holen des Gleitmittels und des Kondoms



aufgestanden zu sein (Prot. S. 49 f.), während er in der polizeilichen Befragung vom 14.
Juni 2023 ledig- lich ausgeführt hatte, er habe das Gleitmittel genommen und alles
vorbereitet, als sie entschieden hätten, Analverkehr zu machen (act. 6/1 F/A 72). Ein
Strukturbruch liegt insbesondere hinsichtlich der Verabschiedungsszene vor. Der
Beschuldigte schildert diese zwei Mal komplett unterschiedlich. Dass dies lediglich auf den
Umstand der Haftsituation und der lange zurückliegenden Tat zu- rückzuführen sein soll,
erscheint nicht glaubhaft. Der Beschuldigte räumte selber ein, dass er überrascht gewesen
sei, als die Privatklägerin am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen sei (act. 6/1 F/A 86)
bzw. dass ihn der Kontaktabbruch der Privatklägerin beschäftigt habe und er sich den Kopf
darüber zerbrochen habe (Prot. S. 62). Gleichzeitig will er aber den zuerst geschilderten
Abgang der Privat- klägerin ohne Verabschiedung, während er geschlafen haben soll, nicht
weiter hin- terfragt haben (act. 6/1 F/A 98 f.). Es erscheint trotz Berücksichtigung der
Haftsi- tuation und des Zeitablaufs nicht glaubhaft, dass ein solch subjektiv wichtiges Ele-
ment vom Beschuldigten in zwei so unterschiedlichen Weisen geschildert wurde. Auch,
dass es für den Beschuldigten absolut normal gewesen sei, dass die Privat- klägerin nach
dem Geschlechtsverkehr gegangen sei und die Verabschiedung in

- 20 - seiner Erinnerung sehr normal gewesen sei (Prot. S. 58 f.), scheint in diesem Zu-
sammenhang fraglich. So muss er doch insbesondere auch selber einräumen, dass die
Privatklägerin nach ihrem ersten Treffen bei ihm übernachtet hatte (Prot. S. 65).
Demgegenüber wären die Kontaktversuche seitens des Beschuldigten nach dem Vorfall
(act. 10/3; act. 10/4) auch mit einer gewissen Ahnungslosigkeit des Beschul- digten
vereinbar. Zudem betonte der Beschuldigte bei seiner Befragung anlässlich der Haupt-
verhandlung vom 27. März 2025 auffallend oft, was für ein fürsorglicher, gesprächi- ger
und rücksichtsvoller Sexualpartner er sei, dass er nicht gedrängelt habe oder fordernd
gewesen sei und er und die Privatklägerin während des Vorfalls ständig im Dialog gewesen
seien (Prot. S. 47, S. 49 f., S. 55, S. 57, S. 60 f., S. 64 f., S. 68 f.). Diese Übertreibungen und
Beschönigungen des Geschehenen sind als Lügen- signale zu werten. Dies insbesondere mit
Blick darauf, dass der Beschuldigte selber einräumte "bitte, bitte" gesagt zu haben (Prot. S.
52). Ebenso ist die Behauptung des Beschuldigten, die Privatklägerin habe "bitte nicht so"
gesagt, als reine Schutz- behauptung zu werten. Anlässlich seiner ersten Einvernahme
führte er nämlich noch aus, die Privatklägerin habe nichts Abwehrendes gesagt (act. 6/1
F/A 74). An- lässlich der Hauptverhandlung ist er dann aber plötzlich sicher, dass sie "bitte
nicht so" gesagt habe (Prot. S. 50). 4.7.2.Die Aussagen der Privatklägerin wirken spontan
und lebensnah. Sie schildert das Vorgefallene weitestgehend frei, konstant und detailliert.
Zudem untermauert sie ihre Schilderungen durch die Wiedergabe ihrer Gefühle von Angst
und Ekel. Ihre Depositionen, wie die Fixierung an ihren Achillessehnen durch den Beschul-
digten gewesen sei oder wie Gleitgel von ihrem Körper gelaufen sei, erscheinen als
besonders anschaulich. Für die Plausibilität ihrer Angaben spricht auch ihr zurück-
haltendes und vorsichtiges Aussageverhalten. So unterstellte sie dem Beschuldig- ten nicht,
sie geschlagen oder mit den Armen und Händen festgehalten zu haben, sondern begnügte
sich mit der Aussage, dass er sie mit den Beinen und Füssen auf ihren Beinen fixiert und
heruntergedrückt habe. Der Zeuge hat das eigentliche Kerngeschehen nicht miterlebt, stützt
aber durch die Beschreibung des Gemütszustandes der Privatklägerin deren Schilde-

- 21 - rungen, wonach sie völlig aufgelöst gewesen sei. Auch die Chatverläufe zwischen der
Privatklägerin und dem Zeugen sowie dem Beschuldigten zeigen, dass die Pri- vatklägerin
nach dem Vorgefallenen aufgewühlt war und mit dem Beschuldigten nichts mehr zu tun



haben wollte. Es scheint somit klar, dass etwas passiert ist, was für die Privatklägerin einen
Ausnahmezustand dargestellt hat. Die Privatklägerin schilderte das Kerngeschehen in
sämtlichen Einvernahmen einheitlich. Aber auch ihre Aussagen weisen in einigen Punkten
Widersprüche und Unklarheiten auf. So führte sie anlässlich der polizeilichen Einvernahme
vom 21. September 2022 aus, sie habe auf der Seite gelegen, als sie wachgeworden sei und
gemerkt habe, dass der Beschuldigte erneut Sex gewollt habe (act. 7/2 F/A 24; act. 7/4 F/A
94). An anderen Stellen erklärt sie allerdings, sie könne sich nur daran erinnern, wie der
Beschuldigte auf ihr gelegen habe, als sie aufgewacht sei (act. 7/4 F/A 89; Prot. S. 21) und
suggeriert damit, dass der Beschuldigte sich auf sie gelegt habe, als sie noch geschlafen
habe. Die zweite Version dieser Anga- ben der Privatklägerin findet keinen Niederschlag in
der Anklageschrift, weshalb darauf nicht weiter eingegangen werden muss. Hinzu kommt,
dass die Privatklägerin zuerst ausgeführt hatte, sie habe keinen Geschlechtsverkehr mehr
gewollt (act. 7/2 F/A 24). Später sagt sie dann, sie wäre mit Geschlechtsverkehr
einverstanden gewesen, aber nicht mit Analverkehr (act. 7/4 F/A 98 f.). In der polizeilichen
Befragung vom 21. September 2022 schil- dert die Privatklägerin sodann eine anale
Penetration sowohl vor als auch eine nach dem Auftragen des Gleitgels (act. 7/2 F/A 24;
F/A 41 f.; F/A 111 f.). In der staats- anwaltschaftlichen Einvernahme vom 20. Juni 2024
sprach sie dagegen ausdrück- lich nur von einer Penetration und zwar nach der Verwendung
des Gleitgels (act. 7/4 F/A 108 ff. und F/A 146). Zudem erwähnte die Privatklägerin den
vaginalen Geschlechtsverkehr ge- mäss Anklageziffer 5 in der staatsanwaltschaftlichen
Einvernahme vom 20. Juni 2024, anders als in der polizeilichen Befragung vom 20.
September 2022 und in der Befragung anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. März
2025, in der freien Rede gar nicht und führt auch aus, sie könne sich kaum noch daran
erinnern (act. 7/4 F/A 186 f.; Prot. S. 28 f.). Auch wenn Angaben über Geschehnisse – ins-
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ablauf an Bestimmtheit verlieren und die Präzision der Erinnerung naturgemäss abnimmt,
ist schwer erklärlich, dass eine gegen den Willen erfolgte, vaginale Pe- netration gänzlich
ausgelassen wurde. Aber auch wenn die Auslassung dem Zeit- ablauf geschuldet wäre, ist
eine solche Deposition doch zu wenig zuverlässig, um Grundlage richterlicher
Überzeugung zu bilden. Dasselbe gilt auch für eine anale Penetration vor dem Auftragen
des Gleitgels, welche die Privatklägerin zuerst be- schrieben hatte, später aber nicht mehr
erwähnte. Diese ist in der Anklageschrift aber auch nicht umschrieben. Es fällt auch auf,
dass sich die Privatklägerin an einige Details bereits kurz nach der Tat nicht mehr erinnern
kann. So kann sie bereits anlässlich der ersten einlässlichen Einvernahme vom 21.
September 2022 insbesondere nicht erklären, wie sie aus der liegenden Position während
des Analverkehrs in die kniende Posi- tion des vaginalen Doggy-Style-Verkehrs gekommen
ist (act. 7/2 F/A 64), wo der Beschuldigte während der gesamten Geschehnisse seine Hände
hatte und ob er sie festgehalten hat (act. 7/2 F/A 66 f.), woher der Beschuldigte das Gleitgel
und das Kondom hatte (act. 7/2 F/A 47; F/A 89) und wie die Positionierungen des Be-
schuldigten während des Auftragens des Gleitgels und des Überziehens des Kon- doms
gewesen sind (act. 7/2 F/A 50; F/A 81 ff.). Gerade diese Elemente sind je- doch zur Prüfung
der anklagegemässen Fixierung unerlässlich. Auch wenn dies dem dynamischen Geschehen
geschuldet sein könnte, reichen die Depositionen der Privatklägerin nicht für die
richterliche Überzeugung hinsichtlich einer dauer- haften Fixierung der Privatklägerin
durch den Beschuldigten. Mangels konkreter Aussagen der Privatklägerin zum Auftragen
des Gleitgels und zum Überziehen des Kondoms ist davon auszugehen, dass sich der
Beschuldigte dafür zumindest teil- weise hat aufrichten müssen. Es erscheint realitätsfremd,



dass der Beschuldigte mit seinem ganzen Gewicht auf der Privatklägerin gelegen hat und
dennoch Gleit- gel an ihrem Anus hat anbringen und sich ein Kondom überziehen können.
Auch hinsichtlich der Fixierung der Beine und Füsse der Privatklägerin bestehen Unklar-
heiten. So führte die Privatklägerin zuerst aus, der Beschuldigte habe auf ihren Knien
gekniet (act. 7/2 F/A 65; act. 7/4 F/A 138). Anlässlich der Hauptverhandlung erklärte sie,
der Beschuldigte habe auf ihren Beinen gekniet (Prot. S. 26). Beide
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Hätte er auf den Beinen oder Knien der Privatklägerin gekniet, wäre die Privatklä- gerin
ohne Weiteres durch ein Schütteln ihrer Beine in der Lage gewesen, den Be- schuldigten
zum Abrutschen zu bringen. Ausserdem erscheint es zweifelhaft, dass der Beschuldigte die
von der Privatklägerin beschriebene Fixierung während des gesamten Vorfalls, bei dem es
zu einigen Positionswechseln gekommen ist, hätte aufrecht erhalten können. So führte die
Privatklägerin selbst aus, sie habe sich während des Doggy-Style-Verkehrs hingelegt und
habe sich dann wieder nicht be- wegen können (act. 7/2 F/A 24), was impliziert, dass sie
sich während des Doggy- Style-Verkehrs hat bewegen können.

E. 5
Beweisergebnis

E. 5.1
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf die Aussagen der Privatklägerin
abzustellen ist und diese trotz der aufgezeigten Widersprüche und Unklarheiten glaubhaft
sind, da diese das Kerngeschehen stringent und realitäts- nah beschreibt, ihre Gefühle in
den jeweiligen Situationen anschaulich ausdrückt und ihre Aussagen spontan und lebensnah
wirken. Die Aussagen des Beschuldig- ten sind demgegenüber unzuverlässig und
unglaubhaft. Es liegen diverse Lügen- signale und nur wenige Realitätskriterien vor.

E. 5.2
Der in der Anklage umschriebene Sachverhalt (act. 21 S. 2 ff.) ist damit mit Ausnahme der
beschriebenen Fixierung der Privatklägerin durch den Beschuldig- ten und des in der
Anklageziffer 5 umschriebenen Vaginalverkehrs erstellt. Wie bereits erwähnt, sind die
Depositionen hinsichtlich des in der Anklagezif- fer 5 umschriebenen Vaginalverkehrs zu
wenig zuverlässig, um Grundlage richter- licher Überzeugung zu bilden. Von diesem
Vorwurf ist der Beschuldigte daher frei- zusprechen. Zudem bestehen hinsichtlich der
Fixierung der Privatklägerin durch den Be- schuldigten auch bei Abstellen auf die Aussagen
der Privatklägerin Unklarheiten und Zweifel. Aufgrund der Würdigung der Aussagen der
Privatklägerin ist nach dem Gesagten lediglich erstellt, dass der Beschuldigte sich mit
seinen Zehen an den

- 24 - Achillessehnen der Privatklägerin eingehakt hat. Demgegenüber ist nicht erstellt, dass
der Beschuldigte während des gesamten Vorfalls mit seinem vollen Gewicht auf der
Privatklägerin gelegen hat, seine körperliche Überlegenheit ausgenutzt hat und sich die
Privatklägerin weder hätte (weg-)bewegen noch abdrehen oder den Beschuldigten hätte
abwerfen können. Mangels anderweitiger Depositionen der Privatklägerin ist auch davon
auszugehen, dass der Beschuldigte seine Hände während der in den Anklageziffern 2 und 3
umschriebenen Vorfälle neben der Pri- vatklägerin abgestützt hat und er sich zumindest für
das Überziehen des Kondoms und des Anbringens des Gleitgels hat aufrichten müssen. Es
bleibt im Rahmen der rechtlichen Würdigung zu erörtern, ob diese Fixierung die vorliegend
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